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Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) 
 

1. Das Grundkapital der Gesellschaft betrug am 31. Dezember 2012 
€ 9.349.724 eingeteilt in 9.349.724 auf den Inhaber lautende, nennwertlose 
Stückaktien. Hierbei handelt es sich ausschließlich um stimmberechtigte 
Stammaktien. Es gibt keine Inhaber von Aktien mit Sonderrechten oder einer 
sonstigen Stimmrechtskontrolle. Dem Vorstand sind keinerlei Beschränkungen 
hinsichtlich der Stimm- oder Übertragungsrechte der Aktien bekannt, auch wenn sich 
solche aus Vereinbarungen zwischen Aktionären ergeben könnten. 
 
2.  Gemäß § 315 Abs. 4 Nr. 3 HGB sind direkte oder indirekte Beteiligungen am 
Kapital, die 10 % der Stimmrechte überschreiten, anzugeben. Nach Informationen 
der Gesellschaft bestehen die folgenden direkten oder indirekten Beteiligungen, die 
10 % überschreiten: 
  
 
Beteiligter Stimmrechtsanteil 

 Direkt Zurechnung 

   
Genetrix Life Sciences, A.B., 
Uppsala, Schweden 

65,09 %  

Genetrix S.L., Tres Cantos, 
Spanien 

 65,09 % 

dievini Hopp BioTech holding 
GmbH & Co. KG, Walldorf, 
Deutschland 

12,27 %  

DH-Capital GmbH & Co. KG, 
Wiesloch, Deutschland 

 12,27 % 

OH-Capital GmbH & Co. KG, 
Wiesloch, Deutschland 

 12,27 % 

DH-Holding GmbH & Co. KG, 
Wiesloch, Deutschland 

 12,27 % 

OH Beteiligungen GmbH & Co. 
KG, Wiesloch, Deutschland 

 12,27 % 

BW Verwaltungs GmbH, 
Wiesloch, Deutschland 

 12,27 % 

Dietmar Hopp, Walldorf, 
Deutschland 

 12,27 % 

Oliver Hopp, Walldorf, 
Deutschland 

 12,27 % 

DH-Holding Verwaltungs GmbH, 
Wiesloch, Deutschland 

 12,27 % 

Berthold Wipfler, Karlsruhe, 
Deutschland 

 12,27 % 

 
 
3. Gemäß § 6 der Satzung der Gesellschaft besteht der Vorstand aus einem 
oder mehreren Mitgliedern, wobei der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des 
Vorstands im Übrigen bestimmt. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden sowie 
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einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende des Vorstands ernennen. Die 
Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands richten sich nach den §§ 
84 f. des Aktiengesetzes (AktG) sowie den ergänzenden Regelungen der 
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats. Eine Änderung der Satzung richtet sich nach 
den §§ 133 und 179 AktG sowie § 9 Absatz 7 der Satzung der SYGNIS Pharma AG. 
Der eine Satzungsänderung herbeiführende Hauptversammlungsbeschluss bedarf 
nach der Satzung der SYGNIS Pharma AG einer einfachen Stimmenmehrheit des 
bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals soweit zwingende gesetzliche 
Vorschriften dem nicht entgegenstehen.  
 
4. Dem Vorstand wurde von der Hauptversammlung die Befugnis erteilt, die 
folgenden neuen Aktien oder Wandlungsrechte auszugeben:  
 
4.1 Gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung der SYGNIS Pharma AG ist der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital bis einschließlich 
26. November 2013 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stammaktien 
als Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt 
jedoch höchstens um bis zu  
€ 17.552.698 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand darf nur mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 
ausschließen:  

• für Spitzenbeträge,  
• zur Gewährung von Aktien gegen Einbringung von Sacheinlagen, 

insbesondere im Rahmen von Zusammenschlüssen mit Unternehmen oder im 
Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Unternehmensbeteiligungen,  

• wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen 
Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende 
anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens und der Ausübung dieser Ermächtigung eingetragenen 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsenpreis der 
bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den 
Vorstand nicht wesentlich im Sinne von §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG unterschreitet. 

  
4.2 Gemäß § 4 Abs. 6 der Satzung der SYGNIS Pharma AG ist das Grundkapital 
der SYGNIS Pharma AG um bis zu € 533.333 durch Ausgabe von bis zu Stück 
533.333 auf den Inhaber lautende Stammaktien als Stückaktien, die den bereits 
ausgegebenen auf den Inhaber lautenden Stammaktien als Stückaktien 
gleichstehen, bedingt erhöht (bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionen, welche aufgrund 
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. November 2007 von der 
Gesellschaft binnen der letzten 15 Werktage eines jeden Kalendermonats, erstmals 
jedoch frühestens nach der Eintragung des geschaffenen bedingten Kapitals II in das 
Handelsregister, bis zum 26. November 2010 begeben wurden, von ihren 
Bezugsrechten Gebrauch machen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der 
Bezugsrechte eigene Aktien gewährt. Die aus der Ausübung dieser Bezugsrechte 
hervorgehenden neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien als Stückaktien sind 
vom Beginn desjenigen Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, gewinnberechtigt. 
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4.3 Gemäß § 4 Abs. 7 der Satzung der SYGNIS Pharma AG ist das Grundkapital 
um bis zu € 600.000 durch Ausgabe von bis zu Stück 600.000 auf den Inhaber 
lautende Stammaktien als Stückaktien, die den bereits ausgegebenen auf den 
Inhaber lautenden Stammaktien als Stückaktien gleichstehen, bedingt erhöht 
(bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 
wie die Inhaber von Aktienoptionen, welche aufgrund der Ermächtigung der 
Hauptversammlung vom 27. November 2008 von der Gesellschaft binnen der letzten 
15 Werktage eines jeden Kalendermonats, erstmals jedoch frühestens nach der 
Eintragung des geschaffenen bedingten Kapitals III in das Handelsregister, bis zum  
25. November 2011 begeben wurden, von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen 
und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt. Die 
aus der Ausübung dieser Bezugsrechte hervorgehenden neuen auf den Inhaber 
lautenden Stammaktien als Stückaktien sind vom Beginn desjenigen Geschäftsjahres 
an, in dem sie entstehen, gewinnberechtigt. 
 
4.4 Gemäß § 4 Abs. 8 der Satzung der SYGNIS Pharma AG ist das Grundkapital 
um bis zu € 500.000 durch Ausgabe von bis zu Stück 500.000 auf den Inhaber 
lautenden Stammaktien als Stückaktien, die den bereits ausgegebenen auf den 
Inhaber lautenden Stammaktien als Stückaktien gleichstehen, bedingt erhöht 
(bedingtes Kapital IV). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 
wie die Inhaber von Aktienoptionen, welche aufgrund der Ermächtigung der 
Hauptversammlung vom 25. November 2011 von der Gesellschaft binnen der letzten 
15 Werktage eines Kalendermonats, erstmals jedoch frühestens nach der Eintragung 
des geschaffenen bedingten Kapitals IV in das Handelsregister, bis zum  
24. November 2016 begeben werden, von ihren Bezugsrechten Gebrauch machen 
und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt oder 
der Wert der aufgrund der Bezugsrechtsausübung zu gewährenden Aktien abzüglich 
des Ausübungspreises in Form eines Barausgleichs für den Verzicht auf die 
jeweiligen Bezugsrechte des Bezugsberechtigten ausgezahlt wird. Die aus der 
Ausübung dieser Bezugsrechte hervorgehenden neuen auf den Inhaber lautenden 
Stammaktien als Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an am 
Gewinn teil, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts noch kein 
Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 
worden ist. 
 
4.5 Gemäß § 4 Abs. 9 der Satzung der SYGNIS Pharma AG ist das Grundkapital 
um bis zu € 6.500.000 durch Ausgabe von bis zu Stück 6.500.000 auf den Inhaber 
lautende Stammaktien als Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital V). Die 
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von 
Wandlungsrechten bzw. die zur Wandlungsausübung Verpflichteten aus 
Wandelanleihen, die von der Gesellschaft oder von einer Konzerngesellschaft der 
Gesellschaft im Sinne von §18 AktG, an der die Gesellschaft unmittelbar oder 
mittelbar zu mehr als 50% beteiligt ist, aufgrund der Ermächtigung des Vorstands 
durch Hauptversammlungsbeschluss vom 25. November 2011 ausgegeben oder 
garantiert werden, von ihren Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie 
zur Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen und soweit 
das bedingte Kapital nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen zur Gewährung 
von Aktien zur Bedienung der Wandelrechte und/oder -pflichten benötigt wird. Die 
Ausgabe neuer Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungspreis. Die neuen 
Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an am Gewinn teil, für das zum 
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Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts noch kein Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist. 
 
5. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung bestanden keine wesentlichen 
Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels in 
Folge eines Übernahmeangebots stehen.  
 
Die Optionsbedingungen der an den Vorstand und die Mitarbeiter ausgegebenen 
Aktienoptionen aus den in den Jahren 2007 und 2008 beschlossenen 
Optionsprogrammen sehen jedoch vor, dass im Falle eines Kontrollwechsels die 
dreijährige Sperrfrist für 50% der ausgegebenen Aktienoptionen durch die 
Gesellschaft auf zwei Jahre verkürzt werden kann.  
 
6.  Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines 
Übernahmeangebots mit den Mitgliedern des Vorstands oder mit Arbeitnehmern 
getroffen wurden, gibt es nicht. 
 
 
 
 
Heidelberg, 28. März 2013 
 
 
 
Pilar de la Huerta  Peter Willinger 
CEO    CFO 
 


